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Prot.Nr. | prot.n. AM/LC/32.12/ 299.328  An die Direktorinnen und 

Bozen | Bolzano 24. 09. 2007 Direktoren der Oberschulen 

Sachbearbeiter/in | incaricato/a Dr. Luca Cardinali  

Telefon | telefono 0471- 417596  

 An die Direktorinnen und 

 Direktoren der gleichgestellten 

 Oberschulen 

  

  

  

  

Rundschreiben Nr. 38  

 

Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule 2007/2008 – Gesetzesdekret Nr. 

147 vom 7. September 2007 
 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor! 

Das Gesetzesdekret Nr. 147 vom 7. September 2007 hat die zuletzt mit Gesetz Nr. 1 vom 11 Jänner 

2007 reformierten Rahmenbedingungen für die Zuweisung der externen Kandidatinnen und 

Kandidaten der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule an die verschiedenen Prüfungssitze für 

das neue Schuljahr 2007/2008 neuerlich abgeändert.  

Das genannte Dekret sieht jetzt vor, dass die externen Kandidatinnen und Kandidaten im heurigen 

Schuljahr verpflichtet sind, die Gesuche um die Teilnahme an der staatlichen Abschlussprüfung der 

Oberschule nicht mehr direkt an die Schulen, sondern an den zuständigen Schulamtsleiter zu richten 

und dabei die bevorzugten Prüfungssitze anzugeben. Der Schulamtsleiter weist den Prüfungssitz zu. 

Als Prüfungssitz gilt für die externen Kandidatinnen und Kandidaten in erster Linie jene Schule 

staatlicher Art bzw. gleichgestellte Schule, die sich in deren Wohnsitzgemeinde befindet, falls sie den 

gewählten Schultyp und die beantragte Fachrichtung führt. Wird der gewählte Schultyp bzw. die 

gewählte Fachrichtung von der Schule in der Wohnsitzgemeinde nicht geführt, obliegt es dem 

Schulamtsleiter, den Prüfungssitz innerhalb Südtirol zuzuweisen. Falls triftige Gründe vorliegen, kann 

der Schulamtsleiter von der Zuweisung der externen Kandidatinnen und Kandidaten an die Schule 

innerhalb der Wohnsitzgemeinde auch absehen. 

Die externen Kandidatinnen und Kandidaten müssen auch eventuelle Vorprüfungen am 

zugewiesenen Prüfungssitz ablegen. 
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Bitte teilen Sie den interessierten Personen mit, dass die Gesuche bis zum 30.11.2007 

mittels beiliegendem Gesuchsformular an das Deutsche Schulamt zu richten sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter 

 

Anlage 


